
LFBIS-Nr.:

Name: "Gentechnikfrei erzeugt"

Vulgo: "Heumilch"

Anschrift: "M Rind"

"Monitoring für Tierschutz und Tiergesundheit bei 
Milchkühen"

Anzahl der Milchkühe: "Speiseeis"

Herdendurchschnittsleistung:

Milchabnehmer:

Kontrollstelle: Routinekontrolle

Kontrollorgan: Nachkontrolle

Datum der Kontrolle: Sonstige Kontrolle:                                

Dauer der Kontrolle:

1.1 Der Betrieb ist durch die Milchliefer-
ordnung verpflichtet diese AMA-GS 
Richtlinie einzuhalten.

1.2 Der Betrieb ist durch einen Erzeuger-
vertrag mit der AMA Marketing oder 
über eine Verpflichtungserklärung 
verpflichtet diese AMA-GS Richtlinie 
einzuhalten.

1.3 Wurden diese AMA-Produktions-
bestimmungen bereits extern 
kontrolliert?

Datum letzte Kontrolle:

Kontrollorgan:

Kontrollstelle:

1.4 Die bei der letzten externen Betriebs-
kontrolle, im Rahmen der AMA-
Gütesiegel Richtlinie "Haltung von 
Kühen", angeführten Abweichungen 
wurden fristgerecht behoben. 

1.5 Die relevanten Dokumente werden 
ordnungsgemäß abgelegt (zB. Liefer-
scheine werden 4 Jahre aufbewahrt).

1.6 Die Checkliste im Anhang 3 der 
Richtlinie "Haltung von Kühen zur Milch- 
und Fleischgewinnung" wurde 
ausgefüllt. (Empfehlung)

2.1 Tiere sind mit Ohrmarken 
gekennzeichnet.

2.2 Zugänge und Abgänge sind mit "bos" 
Viehverkehrs-/Lieferscheinen bzw. 
gleichwertigen EDV-Lieferscheinen 
belegbar.

zur Milch und Fleischgewinnung

Folgende Module werden gemäß Zusatzcheckliste des 
jeweiligen Standardbetreibers mitkontrolliert:

Ja Nein

Kontrolltyp:

Anforderungen 

AMA-Checkliste

2. Tierkennzeichnung

nicht 
kontr.

Bemerkungen / Verweis auf Dokumente und 
Anlagen

1. Allgemeines

AMA-Gütesiegel Richtlinie

nicht                     
relev.

„Haltung von Kühen"
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Ja NeinAnforderungen nicht 
kontr.

Bemerkungen / Verweis auf Dokumente und 
Anlagen

nicht                     
relev.

3.1 Futtermittelzukauf/Lieferungen sind 
durch Lieferscheine oder Rechnungen 
nachvollziehbar. 

3.2 Bei Futterlieferungen bzw. -zukäufen 
von anderen Landwirten werden 
pastus+ Futtermittel-Lieferscheine bzw. 
gleichwertige Lieferscheine verwendet.

3.3 Die eingesetzten Futtermittel 
entsprechen den Vorgaben der 
Landwirtschaftlichen Produktions-
bestimmungen zur Haltung von Kühen 
zur Milch- und Fleischgewinnung.

3.4 Mischfuttermittel sind mit "pastus+ AMA 
Gütesiegel tauglich" gekennzeichnet.

Wenn nein, Name der Futtermittelhersteller: 

3.5 Fahrbare Mahl- und Mischanlagen zur 
Herstellung von Ergänzungsfuttermit-
teln sind gemäß pastus+ zugelassen.

Wenn nein, Name der fahrbaren Mahl- u. 
Mischanlage: 

3.6 Die Futtermittel sind in geeigneten 
Lagereinrichtungen sauber, trocken und 
getrennt von Abfällen, Gülle, Mist, 
Saatgut, Medikamenten, Chemikalien 
sowie anderen in der Tierernährung 
verbotenen Stoffen sicher gelagert.

3.7 Fütterungseinrichtungen (zB. Barn) 
werden regelmäßig gereinigt.

3.8 Anlagen, Ausrüstungen, Behälter, 
Transportkisten und Fahrzeuge, mit 
deren Hilfe Futtermittel hergestellt, 
behandelt, sortiert, verpackt, gelagert 
und befördert werden, sind sauber  und 
erforderlichenfalls ordnungsgemäß 
desinfiziert.

4.1 Der allgemeine Gesundheitszustand 
der Tiere ist gut. Es gibt keine 
offensichtlichen Anzeichen von 
Tierkrankheiten.

4.2 Der Stall wird regelmäßig gesäubert 
und mindestens einmal jährlich findet 
eine umfassende Reinigung statt.

5.1 Der Betrieb nimmt am TGD Rind teil. 
(Empfehlung)

5.2 Es werden zugelassene Tierarznei-
mittel eingesetzt. Abgabebelege für die 
Arzneimittel liegen auf.

5.3 Behandelte Tiere können bis zum 
Ablauf der Wartefrist als solche 
identifiziert werden.

5.4 Tierarzneimittel werden nach 
Anweisung des Tierarztes, getrennt von 
Lebens- und Futtermitteln 
ordnungsgemäß gelagert.

5. Tiergesundheit/Arzneimittel

4. Tierhaltung/Tierschutz

3. Futtermittel
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Ja NeinAnforderungen nicht 
kontr.

Bemerkungen / Verweis auf Dokumente und 
Anlagen

nicht                     
relev.

6.1 Der Betrieb nimmt an der Leistungs-
prüfung Rind der Landeskontroll-
verbände teil. (Empfehlung)

6.2 Eine ordnungsgemäße Kühlung der 
Milch ist gewährleistet.

6.3 Ausrüstungsoberflächen die mit Milch in 
Berührung kommen (Melkgeschirr, 
Behälter, Tanks usw. zur Sammlung 
und Beförderung der Milch) werden 
regelmäßig gereinigt, erforderlichenfalls 
desinfiziert und einwandfrei instand 
gehalten. 

6.4 Der Milchlagerraum und die 
Einrichtungen sind optisch in einem 
guten hygienischen Zustand.

6.5 Reinigungs- und Desinfektionsmittel 
sind ordnungsgemäß gelagert. Es 
besteht keine Gefahr der Lebensmittel- 
und Umweltkontamination.

6.6 Die Melkanlage ist optisch in einem 
guten hygienischen Zustand.

6.7 Die Melkanlage wird regelmäßig durch 
einen externen Fachmann auf ihre 
Funktionstüchtigkeit überprüft. 
(Empfehlung)

7.1 Auf Grünflächen erfolgt keine 
Ausbringung von Klärschlamm als 
Abfallprodukt der Industrie.

Der Betrieb nimmt an ÖPUL "Silageverzicht" teil:
                            Ja                        Nein

7.2 Es wird kein Tiermehl als Dünger 
eingesetzt.

8.1 Die Anforderungen an "Gentechnikfrei 
erzeugt" werden eingehalten.

8.2 Die Anforderungen an "Heumilch" 
werden eingehalten.

8.3 Die Anforderungen an  "M-Rind" 
werden eingehalten.

8.4 Die Anforderungen an "Monitoring für 
Tierschutz und Tiergesundheit bei 
Milchkühen"  werden eingehalten.

8.5 Die Anforderungen an "Speiseeis" 
werden eingehalten.

6. Milchgewinnung

8. Einhaltung freiwilliger  Module

7. Umwelt

Version: 8/2011 Status: Freigabe Seite 3 von 4 



LFBIS Nummer: Name:

TYP I Ausgezeichneter Betrieb

TYP II Entspricht den Produktionsbestimmungen

TYP III Wesentliche Korrekturmaßnahmen erforderlich

Nachreichen von Unterlagen: Ja Nein

Nachkontrolle durch einen Tierarzt: Ja Nein

Nachkontrolle durch Kontrollstelle Ja Nein

Datum Unterschrift Kontrollorgan Unterschrift aktueller Bewirtschafter/Milchlieferant

Nachkontrolle durch einen Tierarzt: Ja Nein

Nachkontrolle durch Kontrollstelle Ja Nein

Feststellungen, Korrekturmaßnahmen & Fristen:

Gesamtbeurteilung des Betriebs:

Datum                       Unterschrift Gegenprüfer

Der Milchlieferant erklärt mit seiner Unterschrift die jederzeit schriftlich widerrufbare Zustimmung gemäß § 8 
Abs. 1 Z 2 Datenschutzgesetz 2000 idgF, dass die vom Milchabnehmer (Molkerei/ Käserei/ Sennerei), vom 
jeweiligen Standardbetreiber des/der mitkontrollierten, freiwilligen Modul(e) bzw. von der AMA Marketing 
beauftragte Kontrollstelle alle im Rahmen der AMA-Gütesiegel Richtlinie "Haltung von Kühen" erhobenen 
Daten, nämlich das gesamte vom Milchlieferanten unterzeichnete Prüfprotokoll, verarbeiten darf und an den 
Milchabnehmer, den jeweiligen Standardbetreiber des/der mitkontrollierten, freiwilligen Modul(e) bzw. die 
AMA Marketing zum Zweck der Verbesserung der Qualitätssicherungssysteme  übermitteln darf.

Voreinstufung gemäß Sanktionskatalog durch das Kontrollorgan:

Gesamtbeurteilung durch den Gegenprüfer:
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